
     

   

         

             

                         

                         

                         

                   

                   

                 

   

 

 

                       

                   

         

                             

                         

     

                           

                     

                                 

               

Verwaltungsgerichtshof
 

Zl. A 2014/00031 (2013/11/0207) 

Der Verwaltungsgerichtshof hat durch den Vorsitzenden Senatspräsident 

Dr. Waldstätten und die Hofräte Dr. Schick, Dr. Grünstäudl und Mag. Samm sowie 

die Hofrätin Dr. Pollak als Richter, im Beisein der Schriftführerin Mag. Krawarik, in 

der Beschwerdesache des Dr. C B in M, vertreten durch Dr. Helmut Graupner, 

Rechtsanwalt in 1130 Wien, Maxingstraße 2224/4/9, gegen den Bescheid des 

Präsidenten der Österreichischen Ärztekammer vom 31. Juli 2013, Zl. 201307102, 

betreffend Streichung aus der Ärzteliste (weitere Partei: Bundesminister für 

Gesundheit), den 

B e s c h l u s s 

gefasst: 

Gemäß Art. 140 Abs. 1 BVG wird an den Verfassungsgerichtshof der Antrag 

gestellt, folgende Bestimmungen des Ärztegesetzes 1998, BGBl. I Nr. 169/1998 

(ÄrzteG 1998), als verfassungswidrig aufzuheben: 

die Zeichenfolge "1," in § 59 Abs. 3 erster Satz ÄrzteG 1998 in der Fassung 

der Novelle BGBl. I Nr. 144/2009, in eventu den ersten Satz der genannten 

Bestimmung zur Gänze; 

die Wortfolge "und Austragung aus der Ärzteliste" in § 117b Abs. 1 Z 18 

ÄrzteG 1998 in der Fassung der Novelle BGBl. I Nr. 144/2009; 

die Wortfolge "und § 59 Abs. 3" in § 125 Abs. 4 zweiter Satz ÄrzteG 1998 in 

der Fassung der Novelle BGBl. I Nr. 80/2012. 

(6. März 2014)
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B e g r ü n d u n g : 

I. 

1. Mit dem angefochtenen Bescheid verfügte die belangte Behörde gemäß 

§ 59 Abs. 3 erster Satz des Ärztegesetzes 1998, BGBl. I Nr. 169/1998 

(ÄrzteG 1998), die Streichung des Beschwerdeführers aus der Ärzteliste und stellte 

fest, dass seine Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Berufes nicht mehr 

bestehe; diese sei gemäß § 59 Abs. 1 Z 1 ÄrzteG 1998 erloschen, weil die 

Vertrauenswürdigkeit des Beschwerdeführers als eine im Sinne des § 4 Abs 2 Z 3 

ÄrzteG 1998 für die ärztliche Berufsausübung erforderliche Voraussetzung 

weggefallen sei. 

Begründend führte die belangte Behörde im Wesentlichen aus, dem 

Beschwerdeführer fehle die Vertrauenswürdigkeit auf Grund seiner strafgerichtlichen 

Verurteilungen aus den Jahren 2005 (wegen §§ 207 und 207b StGB sowie § 27 SMG 

zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren) und 2011 (wegen § 207a StGB zu einer 

Freiheitsstrafe von 18 Monaten). 

2. Gegen diesen Bescheid richtet sich die wegen Rechtswidrigkeit des 

Inhaltes und Rechtswidrigkeit infolge Verletzung von Verfahrensvorschriften 

erhobene Beschwerde mit dem Antrag, den angefochtenen Bescheid aufzuheben. 

3. Die belangte Behörde hat die Akten des Verwaltungsverfahrens vorgelegt 

und eine Gegenschrift mit dem Antrag auf Zurückweisung, in eventu auf Abweisung 

der Beschwerde gestellt. 

II. 

1. Der Verwaltungsgerichtshof hat die angefochtenen Bestimmungen 

anzuwenden: 

§ 59 Abs. 3 erster Satz ÄrzteG 1998 normiert, dass der Präsident der 

Österreichischen Ärztekammer (unter anderem) im Fall des Abs. 1 Z 1  also bei 

Wegfall einer für die ärztliche Berufsausübung erforderlichen Voraussetzung  die 
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Streichung aus der Ärzteliste durchzuführen und mit Bescheid festzustellen hat, dass 

eine Berechtigung zur Ausübung der ärztlichen Berufs nicht besteht. § 125 

Abs. 4 zweiter Satz leg. cit. bestimmt, dass er diesfalls in erster und letzter Instanz 

entscheidet. Die Zuordnung der in Rede stehenden Angelegenheit in den eigenen 

Wirkungsbereich der Österreichischen Ärztekammer durch § 117b Abs. 1 

Z 18 leg. cit. umschreibt vor dem Hintergrund des § 21 Abs. 1 Z 3 iVm 

§ 22 zweiter Satz VwGG den Kreis der im verwaltungsgerichtlichen Verfahren 

beizuziehenden Parteien. Diese Rechtslage wurde durch die Novelle 

BGBl. I Nr. 144/2009 geschaffen und erfuhr durch die hier anzuwendende Fassung 

BGBl. I Nr. 81/2013 keine inhaltliche Änderung. 

2. Aus Anlass der Behandlung der Beschwerde sind beim 

Verwaltungsgerichtshof Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit der 

angefochtenen Bestimmungen entstanden. 

2. Die im Beschwerdefall maßgebenden Bestimmungen des 

Ärztegesetzes 1998, BGBl. I Nr. 169/1998 idF der Novelle BGBl. I Nr. 81/2013 

(ÄrzteG 1998), lauten  auszugsweise  wie folgt (die angefochtenen  nach wie vor 

dem Rechtsbestand angehörenden  Bestimmungen des § 59 Abs. 3, § 117b Abs. 1 

Z 18 und § 125 Abs. 4 zweiter Satz ÄrzteG 1998 sind hervorgehoben): 

"1. Hauptstück 

Ärzteordnung 

1. Abschnitt 

Berufsordnung für Ärzte 

... 

§ 3. (1) Die selbstständige Ausübung des ärztlichen Berufes ist ausschließlich 
Ärzten für Allgemeinmedizin und approbierten Ärzten sowie Fachärzten 
vorbehalten. 

... 

Erfordernisse zur Berufsausübung 

§ 4. (1) Zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als approbierter 
Arzt, als Arzt für Allgemeinmedizin oder als Facharzt bedarf es, unbeschadet der 
§§ 32 bis 35, 36, 36a und 37, des Nachweises der Erfüllung der nachfolgend 
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angeführten allgemeinen und besonderen Erfordernisse sowie der Eintragung in die 
Ärzteliste. 

(2) Allgemeine Erfordernisse im Sinne des Abs. 1 sind 

1.	 die österreichische Staatsbürgerschaft oder die Staatsangehörigkeit eines 
anderen EWRVertragsstaates oder der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft oder die Eigenschaft als gleichgestellter 
Drittstaatsangehöriger gemäß § 5b, 

2. die Eigenberechtigung, 

3. die zur Erfüllung der Berufspflichten erforderliche Vertrauenswürdigkeit, 

4.	 die zur Erfüllung der Berufspflichten erforderliche gesundheitliche Eignung 
sowie 

5. ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache. 

(3) Besondere Erfordernisse im Sinne des Abs. 1 sind 

1.	 hinsichtlich der Grundausbildung: 

a)	 ein an einer Universität in der Republik Österreich erworbenes 
Doktorat der gesamten Heilkunde oder ein gleichwertiger, im 
Ausland erworbener und in Österreich als Doktorat der gesamten 
Heilkunde nostrifizierter akademischer Grad oder 

b)	 zusätzlich zu lit. a ein Qualifikationsnachweis zur Ausübung des 
zahnärztlichen Berufes nach den Bestimmungen des 
Zahnärztegesetzes (ZÄG), BGBl. I Nr. 126/2005, im Fall einer 
angestrebten Berufsberechtigung als Facharzt für Mund, Kiefer
und Gesichtschirurgie; 

2.	 hinsichtlich der Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin oder 
zum Facharzt: 

a)	 ein von der Österreichischen Ärztekammer gemäß § 15 Abs. 1 
ausgestelltes Diplom über die besondere Ausbildung in der 
Allgemeinmedizin oder Facharztdiplom, wobei im Fall einer 
angestrebten Berufsberechtigung als Facharzt für Mund, Kiefer
und Gesichtschirurgie das Erfordernis gemäß Z 1 lit. b längstens 
zum Zeitpunkt des Antritts zur Facharztprüfung erfüllt sein muss, 
oder 

b)	 eine gemäß § 14 als gleichwertig anerkannte entsprechende 
praktische Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin oder 
Facharzt und eine gemäß § 14 als gleichwertig anerkannte oder 
zusätzlich absolvierte Prüfung zum Arzt für Allgemeinmedizin 
oder Facharztprüfung; 
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3.	 anstelle der entsprechenden Nachweise gemäß Z 1 und 2 eine 
entsprechende Berufsqualifikation gemäß § 5 oder § 5a. 

... 

3. Abschnitt 

Gemeinsame Vorschriften für alle Ärzte 

... 

Ärzteliste und Eintragungsverfahren 

§ 27. (1) Die Österreichische Ärztekammer hat in Zusammenarbeit mit den 
Ärztekammern in den Bundesländern die Anmeldungen für die Ausübung des 
ärztlichen Berufes entgegenzunehmen und eine Liste der zur Berufsausübung 
berechtigten Ärzte und Gruppenpraxen (Ärzteliste) jedenfalls mit folgenden Daten zu 
führen: 

1. Eintragungsnummer, 

2. Vorname(n) und Zuname, gegebenenfalls Geburtsname, 

3. Datum und Ort der Geburt, 

4. Staatsangehörigkeit, 

5. akademische Grade, 

6. Hauptwohnsitz bzw. gewöhnlicher Aufenthalt, 

7. Zustelladresse, 

8. Berufssitze und Dienstorte, 

9.	 bei Ärzten gemäß § 47 der Wohnsitz oder Ort sowie die Art der
 
beabsichtigten Tätigkeit,
 

10. Berufsbezeichnungen samt allfälligen amtlich verliehenen Titeln und 
Zusätzen gemäß § 43 Abs. 4, 

11. Diplome der Österreichischen Ärztekammer oder der Ärztekammern in den 
Bundesländern, 

12. Ausbildungsbezeichnungen gemäß § 44 Abs. 2, 

13. Hinweis auf Verträge mit Sozialversicherungsträgern und
 
Krankenfürsorgeanstalten,
 

14. Hinweise auf Aufnahme und Ende einer Tätigkeit gemäß § 45 Abs. 3, 

15. Hinweise auf Einstellung, Verzicht, Wiederaufnahme, Untersagung und 
Erlöschen der Berufsausübung, 

16. Hinweise auf Eröffnung, Erweiterung und Schließung von Ordinationen, 
Ordinations und Apparategemeinschaften sowie Hinweise auf Beginn und 
Ende der Beteiligung an einer solchen sowie 
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17. Hinweise auf Eröffnung, Erweiterung und Schließung von Gruppenpraxen 
sowie Beginn und Ende der Beteiligung an einer solchen. 

Die Liste ist hinsichtlich der Daten gemäß Z 1, 2, 5 und 8 bis 13 öffentlich, 
wobei in Ärzteverzeichnissen und bei Auskünften aus der Ärzteliste von den Ärzten 
bekannt gegebene medizinische Tätigkeitsbereiche sowie über die 
Ordinationstelefonnummer hinausgehende Kommunikationseinrichtungen ebenfalls 
veröffentlicht werden dürfen. Die Einsichtnahme in den öffentlichen Teil der 
Ärzteliste sowie die Anfertigung von Abschriften ist jedermann gestattet; für Kopien 
ist ein von der Österreichischen Ärztekammer festzusetzender Kostenersatz zu 
leisten. 

(2) Personen, die den ärztlichen Beruf als Arzt für Allgemeinmedizin, 
approbierter Arzt, Facharzt oder Turnusarzt auszuüben beabsichtigen, haben sich vor 
Aufnahme ihrer ärztlichen Tätigkeit bei der Österreichischen Ärztekammer im Wege 
der Ärztekammern in den Bundesländern zur Eintragung in die Ärzteliste 
anzumelden und die erforderlichen Unterlagen (Personal und Ausbildungsnachweise 
sowie sonstige Urkunden) zum Nachweis der entsprechenden allgemeinen und 
besonderen Erfordernisse für die selbständige oder unselbständige Ausübung des 
ärztlichen Berufes gemäß § 4 vorzulegen. ... 

... 

(5) Der Nachweis der Vertrauenswürdigkeit ist vom Eintragungswerber durch 

1. eine Strafregisterbescheinigung oder einen vergleichbaren Nachweis des 
Heimat oder Herkunftsstaates und 

2. sofern dies die Rechts und Verwaltungsvorschriften des Heimat oder 
Herkunftsstaates vorsehen, durch eine Disziplinarstrafregisterbescheinigung oder 
einen vergleichbaren Nachweis 

zu erbringen. In der Bescheinigung (den Bescheinigungen) darf keine 
Verurteilung enthalten sein, die eine verlässliche Berufsausübung nicht erwarten 
lässt. Die Bescheinigung (Bescheinigungen) darf (dürfen) zum Zeitpunkt der 
Anmeldung zur Eintragung nicht älter als drei Monate sein. 

... 

(9) Erfüllt der Eintragungswerber die für die Art der Berufsausübung 
vorgeschriebenen Erfordernisse, so hat ihn die Österreichische Ärztekammer in die 
Ärzteliste einzutragen und ihm einen mit seinem Lichtbild versehenen Ausweis 
(Ärzteausweis) auszustellen. ... 

(10) Erfüllt der Eintragungswerber die Erfordernisse nicht, so hat der 
Präsident der Österreichischen Ärztekammer die Eintragung in die Ärzteliste mit 
Bescheid zu versagen. 

... 
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Selbständige Berufsausübung 

§ 31. (1) Ärzte, die die Erfordernisse für die Ausübung des ärztlichen Berufes 
als Arzt für Allgemeinmedizin oder als approbierter Arzt erfüllt haben, sind zur 
selbständigen Ausübung einer allgemeinärztlichen Berufstätigkeit als Arzt für 
Allgemeinmedizin oder als approbierter Arzt berechtigt, gleichgültig, ob diese 
Berufstätigkeit freiberuflich oder im Rahmen eines Dienstverhältnisses ausgeübt 
wird. 

(2) Ärzte, die die Erfordernisse für die Ausübung des ärztlichen Berufes als 
Facharzt für ein Sonderfach der Heilkunde erfüllt haben, sind zur selbständigen 
Ausübung des ärztlichen Berufes als Facharzt auf diesem Teilgebiet der Heilkunde 
als Sonderfach berechtigt, gleichgültig, ob diese Berufstätigkeit freiberuflich oder im 
Rahmen eines Dienstverhältnisses ausgeübt wird. 

... 

Selbstständige Berufsausübung auf Grund einer Bewilligung 

§ 32. (1) Die Österreichische Ärztekammer hat Personen, die 

1. im Ausland eine Berechtigung zur selbständigen Ausübung des ärztlichen 
Berufes erworben haben, 

2. nicht gemäß § 4 Abs. 2 Z 1 

a) die österreichische Staatsbürgerschaft oder 

b) die Staatsangehörigkeit eines anderen EWRVertragsstaates oder der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft oder 

c) die Eigenschaft als gleichgestellter Drittstaatsangehöriger gemäß § 5b 
besitzen, jedoch 

3. die allgemeinen Erfordernisse des § 4 Abs. 2 Z 2 bis 5 erfüllen und 

4. über 

a) ein an einer Universität in der Republik Österreich erworbenes Doktorat 
der gesamten Heilkunde oder einen gleichwertigen, im Ausland erworbenen und in 
Österreich als Doktorat der gesamten Heilkunde nostrifizierten akademischen Grad 
sowie im Fall einer angestrebten Berufsberechtigung als Facharzt für Mund, Kiefer
und Gesichtschirurgie zusätzlich einen Qualifikationsnachweis zur Ausübung des 
zahnärztlichen Berufes nach den Bestimmungen des ZÄG, 

b) eine gemäß § 14 als gleichwertig anerkannte entsprechende Ausbildung 
zum Arzt für Allgemeinmedizin oder Facharzt sowie 

c) eine gemäß § 14 als gleichwertig anerkannten oder zusätzlich absolvierte 
Prüfung zum Arzt für Allgemeinmedizin oder Facharztprüfung 

verfügen, unter den Voraussetzungen des Abs. 2 eine auf höchstens drei Jahre 
befristete Bewilligung zur selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes im 



             

 

                   
           

 

                       
                       

                 

 

                 

                   
     

                 

         

               
     

                 
   

                             

   

                     
                     

                 
                     

               
             

                   
             

                     
             

                 
                       

 

 

                       
                       

                 

 

Zl. A 2014/0003  8 


Rahmen eines Dienstverhältnisses als Arzt für Allgemeinmedizin oder als Facharzt 
in Krankenanstalten oder Justizanstalten zu erteilen. 

... 

(7) Personen, denen eine Bewilligung gemäß Abs. 1 erteilt wurde, sind unter 
Hinweis auf die Bewilligung in die Ärzteliste gemäß § 27 einzutragen, ein 
Ärzteausweis gemäß § 27 Abs. 7 ist nicht auszustellen. 

... 

§ 33. (1) Die Österreichische Ärztekammer hat Personen, die 

1. im Ausland eine Berechtigung zur selbständigen Ausübung des ärztlichen 
Berufes erworben haben, 

2. nicht gemäß § 4 Abs. 2 Z 1 

a) die österreichische Staatsbürgerschaft oder 

b) die Staatsangehörigkeit eines anderen EWRVertragsstaates oder der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft oder 

c) die Eigenschaft als gleichgestellter Drittstaatsangehöriger gemäß § 5b 
besitzen, jedoch 

3. die allgemeinen Erfordernisse des § 4 Abs. 2 Z 2 bis 5 erfüllen und 

4. über 

a) ein an einer Universität in der Republik Österreich erworbenes Doktorat 
der gesamten Heilkunde oder einen gleichwertigen, im Ausland erworbenen und in 
Österreich als Doktorat der gesamten Heilkunde nostrifizierten akademischen Grad 
sowie im Fall einer angestrebten Berufsberechtigung als Facharzt für Mund, Kiefer
und Gesichtschirurgie zusätzlich einen Qualifikationsnachweis zur Ausübung des 
zahnärztlichen Berufes nach den Bestimmungen des ZÄG, 

b) eine gemäß § 14 als gleichwertig anerkannte entsprechende Ausbildung 
zum Arzt für Allgemeinmedizin oder Facharzt sowie 

c) eine gemäß § 14 als gleichwertig anerkannten oder zusätzlich absolvierte 
Prüfung zum Arzt für Allgemeinmedizin oder Facharztprüfung 

eine auf höchstens drei Jahre befristete Bewilligung zur freiberuflichen 
Ausübung des ärztlichen Berufes als Arzt für Allgemeinmedizin oder als Facharzt zu 
erteilen. 

... 

(7) Personen, denen eine Bewilligung gemäß Abs. 1 erteilt wurde, sind unter 
Hinweis auf die Bewilligung in die Ärzteliste gemäß § 27 einzutragen, ein 
Ärzteausweis gemäß § 27 Abs. 7 ist nicht auszustellen. 

... 
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Ärztliche Tätigkeit in unselbstständiger Stellung zu Studienzwecken 

§ 35. (1) Eine ärztliche Tätigkeit nur in unselbständiger Stellung und nur zu 
Studienzwecken dürfen ausüben: 

1. Ärzte, die nicht 

a) österreichische Staatsbürger oder 

b) Staatsangehörige eines anderen EWRVertragsstaates oder der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft oder 

c) gleichgestellte Drittstaatsangehörige gemäß § 5b 

sind, sofern sie nicht über eine Berechtigung gemäß § 32 oder § 33 verfügen, 
sowie 

2. Ärzte, die zwar 

a) österreichische Staatsbürger oder 

b) Staatsangehörige eines anderen EWRVertragsstaates oder der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft oder 

c) gleichgestellte Drittstaatsangehörige gemäß § 5b 

sind, jedoch nicht gemäß § 4 zur ärztlichen Berufsausübung berechtigt sind 
oder deren medizinische Doktorate nicht den Erfordernissen des § 4 Abs. 3 Z 1 
entsprechen. 

... 

(8) § 27 über die Eintragung in die Ärzteliste und § 59 über das Erlöschen der 
Berechtigung zur Berufsausübung sind auf die im Abs. 1 genannten Ärzte mit der 
Maßgabe entsprechend anzuwenden, dass der Wegfall einer für die Bewilligung 
erforderlichen Voraussetzung nicht zur Erfüllung der Voraussetzungen gemäß § 4 
führt. 

... 

Erlöschen und Ruhen der Berechtigung zur Berufsausübung,
 
Streichung aus der Ärzteliste
 

§ 59. (1) Die Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Berufes erlischt: 

1.	 durch den Wegfall einer für die ärztliche Berufsausübung erforderlichen 
Voraussetzung, 

2.	 wenn hervorkommt, daß eine für die Eintragung in die Ärzteliste 
erforderliche Voraussetzung schon ursprünglich nicht bestanden hat, 

3.	 auf Grund einer länger als sechs Monate dauernden Einstellung der 
Berufsausübung, wobei eine krankheitsbedingte Nichtausübung keine 
Einstellung der Berufsausübung darstellt, 
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4.	 auf Grund eines Disziplinarerkenntnisses, mit dem die Berufsausübung 
befristet untersagt worden ist, 

5.	 auf Grund eines Disziplinarerkenntnisses, mit dem die Streichung aus der 
Ärzteliste ausgesprochen worden ist, oder 

6. auf Grund eines Verzichtes auf die Berufsausübung. 

(2) Die Gründe für das Erlöschen der Berechtigung nach Abs. 1 sind auch 
von Amts wegen wahrzunehmen. Die Mitwirkungspflicht der Partei in Verfahren 
betreffend das Erlöschen der Berufsberechtigung bezieht sich insbesondere auf die 
Befolgung von Anordnungen hinsichtlich fachlicher Begutachtungen der 
gesundheitlichen Eignung. Der Präsident der Österreichischen Ärztekammer kann 
bei einer Beeinträchtigung der gesundheitlichen Eignung oder Vertrauenswürdigkeit 
zum Zweck der Sicherstellung der Erfüllung der Berufspflichten mit Bescheid 
Auflagen, Bedingungen oder Befristungen vorschreiben. Werden die 
vorgeschriebenen Auflagen, Bedingungen oder Befristungen ungerechtfertigt nicht 
erfüllt, so führt dies zum Wegfall der gesundheitlichen Eignung oder 
Vertrauenswürdigkeit. 

(3) In den Fällen des Abs. 1 Z 1, 2 und 5 sowie im Fall des Abs. 1 Z 4, wenn 
die Berufsausübung für eine Frist von mehr als drei Monaten untersagt worden ist, 
hat der Präsident der Österreichischen Ärztekammer die Streichung aus der 
Ärzteliste durchzuführen und mit Bescheid festzustellen, dass eine Berechtigung zur 
Ausübung des ärztlichen Berufes nicht besteht. In den Fällen des Abs. 1 Z 3 und 6 
hat der Präsident der Österreichischen Ärztekammer die Streichung aus der 
Ärzteliste durchzuführen und den Arzt von der Streichung zu verständigen. Wird der 
ursprünglich bestandene Mangel einer für die ärztliche Berufsausübung 
erforderlichen Voraussetzung nachträglich offenbar, so hat der Präsident der 
Österreichischen Ärztekammer mit Bescheid festzustellen, dass eine Berechtigung 
zur Ausübung des ärztlichen Berufes nicht bestanden hat. 

... 

(5) Wer die Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen Berufes nicht mehr 
besitzt, kann, sobald er die Erfordernisse gemäß § 4 neuerlich nachzuweisen in der 
Lage ist, die Wiederaufnahme der Berufsausübung unter Einhaltung des § 27 
anmelden. 

... 
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2. Hauptstück
 

Kammerordnung
 

...
 

2. Abschnitt
 

Ärztekammern in den Bundesländern
 

Einrichtung der Ärztekammern
 

§ 65. (1) Zur Vertretung des Ärztestandes ist für den räumlichen Bereich 
eines jeden Bundeslandes eine Ärztekammer eingerichtet. Diese Ärztekammern 
führen die Bezeichnung 'Ärztekammer für ...' mit einem auf das jeweilige 
Bundesland hinweisenden Zusatz. 

(2) Die Ärztekammern in den Bundesländern sind Körperschaften 
öffentlichen Rechtes. 

... 

Wirkungskreis
 

§ 66. Die Ärztekammern in den Bundesländern sind berufen,
 

1. die gemeinsamen beruflichen, sozialen und wirtschaftlichen Interessen der 
Ärzte einschließlich Gruppen von Ärzten sowie von Gruppenpraxen 
wahrzunehmen und zu fördern sowie 

2. für die Wahrung des ärztlichen Berufs und Standesansehens und der 
ärztlichen Berufs und Standespflichten zu sorgen. 

... 

Kammerangehörige 

§ 68. (1) Einer Ärztekammer gehört als ordentlicher Kammerangehöriger 
jeder Arzt an, der 

1. in die von der Österreichischen Ärztekammer geführte Ärzteliste gemäß § 4 
eingetragen worden ist und ... 

... 

§ 70. (1) Die ordentlichen Kammerangehörigen sind berechtigt, nach 
Maßgabe dieses Bundesgesetzes die Mitglieder der Vollversammlung (Kammerräte) 
zu wählen. 

(2) Die ordentlichen Kammerangehörigen können nach Maßgabe dieses 
Bundesgesetzes zu Mitgliedern der Vollversammlung (Kammerräten) gewählt 
werden. 
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(3) Jeder Kammerangehörige hat Anspruch auf die Wahrung seiner 
beruflichen, sozialen und wirtschaftlichen Interessen durch die Kammer nach 
Maßgabe der §§ 66 und 66a sowie der anderen jeweils hiefür geltenden Vorschriften. 

...
 

Organe der Ärztekammern
 

§ 73. (1) Die Organe der Ärztekammern sind:
 

1. die Vollversammlung (§§ 74 bis 80) 

... 

Vollversammlung 

§ 74. (1) Die Vollversammlung besteht aus mindestens zwölf und höchstens 
100 Kammerräten. Die Vollversammlung legt bei Beschluß über die Anordnung der 
Wahl die Zahl der Kammerräte und deren Verteilung auf die Kurienversammlungen 
unter Berücksichtigung auf die Zahl der der Kammer angehörenden 
Kurienangehörigen zueinander fest. 

(2) Die Kammerräte werden durch allgemeine und gleiche Wahl nach den 
Grundsätzen des Verhältniswahlrechtes für die Dauer von fünf Jahren berufen. Das 
Wahlrecht ist durch geheime und persönliche Abgabe der Stimme oder durch 
Übermittlung des Stimmzettels auszuüben. Die Funktionsperiode der 
Vollversammlung endet mit der Konstituierung der neu gewählten 
Vollversammlung. 

... 

Wahlrecht und Wählbarkeit 

§ 77. (1) Wahlberechtigt sind alle ordentlichen Kammerangehörigen. 

(2) Wählbar sind alle wahlberechtigten Kammerangehörigen. ... 

... 

4. Abschnitt 

Österreichische Ärztekammer 

Einrichtung 

§ 117. (1) Zur Vertretung der gemeinsamen Interessen aller in Österreich 
tätigen Ärzte, die Angehörige einer Ärztekammer sind (§ 68 Abs. 1, 2 und 5), ist die 
'Österreichische Ärztekammer' am Sitz der Bundesregierung eingerichtet. 

(2) Die Österreichische Ärztekammer ist eine Körperschaft öffentlichen 
Rechts. 

... 
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Wirkungskreis 

§ 117a. (1) Die Österreichische Ärztekammer ist berufen, 

1.	 alle Angelegenheiten, die die gemeinsamen beruflichen, sozialen und 
wirtschaftlichen Interessen der Kammerangehörigen von zwei oder mehr 
Ärztekammern berühren, zu besorgen, 

2.	 über den Wirkungsbereich der Ärztekammern in den Bundesländern 
hinausgehende gesetzlich vorgesehene Rechtsakte für Kammerangehörige 
der Ärztekammern in den Bundesländern zu setzen und 

3.	 für die Wahrung des ärztlichen Berufs und Standesansehens und der 
ärztlichen Berufs und Standespflichten zu sorgen. 

(2) Der Wirkungskreis gemäß Abs. 1 gliedert sich in einen eigenen und einen 
übertragenen Wirkungsbereich. 

Eigener Wirkungsbereich 

§ 117b. (1) Die Österreichische Ärztekammer ist berufen, im eigenen 
Wirkungsbereich insbesondere folgende Aufgaben wahrzunehmen: 

... 

16. Führung der Ärzteliste hinsichtlich der Kammerangehörigen der 
Ärztekammern in den Bundesländern, 

... 

18. Durchführung von Verfahren zur Eintragung in die Ärzteliste und 
Austragung aus der Ärzteliste, mit Ausnahme von Verfahren gemäß §§ 32, 33 
und 35, einschließlich der 

a) Ausstellung von damit im Zusammenhang stehenden Bestätigungen, 
insbesondere der Ärzteausweise und 

b) Besorgung von Verwaltungsangelegenheiten gemäß der 
Richtlinie 2005/36/EG, einschließlich der Einholung der hiezu erforderlichen 
Auskünfte im Rahmen der Verwaltungszusammenarbeit und Ausstellung der 
erforderlichen Bestätigungen, 

... 

Übertragener Wirkungsbereich 

§ 117c. (1) Die Österreichische Ärztekammer hat im übertragenen 
Wirkungsbereich folgende Aufgaben wahrzunehmen: 

1.	 Durchführung von Verfahren betreffend ärztliche Ausbildungsstätten und 
Lehrambulatorien gemäß §§ 9, 10, 11, und 13, 
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2.	 Durchführung von Verfahren gemäß §§ 32, 33 und 35 einschließlich der 
Verfahren zur Eintragung in die und Austragung aus der Ärzteliste, der 
diesbezüglichen Führung der Ärzteliste und der sonstigen damit im 
Zusammenhang stehenden Besorgung von Verwaltungsangelegenheiten, 

3.	 Durchführung von Verfahren zur Prüfung der Gleichwertigkeit der 
ärztlichen Qualifikation von Personen, die eine Bewilligung gemäß §§ 32 
oder 33 anstreben, 

4.	 Besorgung von Verwaltungsangelegenheiten im Zusammenhang mit der 
Erbringung ärztlicher Dienstleistungen gemäß § 37 samt Eintragung in die 
Ärzteliste und Austragung aus der Ärzteliste gemäß § 37 Abs. 9, 

... 

Mitglieder 

§ 119. Mitglieder der Österreichischen Ärztekammer sind die Ärztekammern 
in den Bundesländern. 

Organe
 

§ 120. Organe der Österreichischen Ärztekammer sind
 

1. die Vollversammlung (§§ 121 und 122), 

2. der Vorstand (§ 123), 

3. der Präsident und drei Vizepräsidenten (§ 125), 

4. die Bundeskurien (§ 126), 

5. die Bundeskurienobmänner und ihre Stellvertreter (§ 127), 

6. das Präsidium (§ 128),
 
6a. die Ausbildungskommission (§ 128a),
 

7.	 der Verwaltungsausschuß und der Berufungsausschuß eines gemeinsamen 
Wohlfahrtsfonds (§ 134), 

8. der Disziplinarrat (§ 140). 

Vollversammlung 

§ 121. (1) Die Vollversammlung besteht aus den Präsidenten und 
Kurienobmännern aller Ärztekammern in den Bundesländern sowie den 
Bundeskurienobmännern und ihren Stellvertretern. Stellvertreter der 
Kurienobmänner der Ärztekammern und von den Vollversammlungen der 
Ärztekammern gewählte Vizepräsidenten haben ein Sitzrecht. 

... 
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§ 122. Der Vollversammlung obliegt 

1. die Wahl des Präsidenten, des ersten Vizepräsidenten, des Finanzreferenten 
und des stellverstretenden Finanzreferenten, jeweils aus dem Kreis der 
Präsidenten der Ärztekammern, 

... 

Präsident und Vizepräsidenten 

§ 125. (1) Der Präsident vertritt die Österreichische Ärztekammer nach 
außen. Er hat die Einheit des Standes, insbesondere durch Koordinierung der 
Bundeskurien, zu wahren. Ihm obliegt, unbeschadet der Zuständigkeit der 
Bundeskurien, die Durchführung der Beschlüsse der Organe der Österreichischen 
Ärztekammer. 

(2) Der Präsident, ein Vizepräsident sowie der Finanzreferent und sein 
Stellvertreter werden von der Vollversammlung aus dem Kreis der Präsidenten der 
Ärztekammern in je einem Wahlgang für die Dauer von fünf Jahren gewählt. ... 

... 

(4) Der Präsident leitet die Geschäfte und fertigt die Geschäftsstücke. Er 
entscheidet mit Bescheid als erste und letzte Instanz in den Verfahren gemäß 
§ 15 Abs. 6, § 27 Abs. 10 und 11 und § 59 Abs. 3 ÄrzteG 1998 sowie gemäß 
§ 4 Abs. 3 Z 3 ÄsthOpG. 

... 

(14) Der Präsident beruft die Sitzungen der Vollversammlung, des 
Vorstandes und des Präsidiums ein und führt den Vorsitz. 

... 

4. Hauptstück 

Aufsichtsrecht 

Allgemeine Aufsicht über die Ärztekammern in den Bundesländern 

§ 195. (1) Die Ärztekammern in den Bundesländern unterstehen der Aufsicht 
der örtlich zuständigen Landesregierung. 

(2) Die Ärztekammern in den Bundesländern sind verpflichtet, der 
Aufsichtsbehörde die zur Wahrnehmung der Aufsicht erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen. 

(3) Die Aufsichtsbehörde kann im Einzelfall von den Ärztekammern in den 
Bundesländern gefasste Beschlüsse zur Vorlage anfordern. Die Ärztekammern in den 
Bundesländern sind verpflichtet, diese Beschlüsse der Aufsichtsbehörde vorzulegen. 

(4) Die Aufsichtsbehörde hat die gemäß Abs. 3 vorgelegten Beschlüsse 
aufzuheben, sofern sie gegen bestehende Vorschriften verstoßen. Für die Aufhebung 
von Beschlüssen über Verordnungen ist § 195a anzuwenden. 
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(5) Die Ärztekammern in den Bundesländern haben die Aufhebung gemäß 
Abs. 4 unverzüglich im Internet auf ihrer Homepage allgemein zugänglich und 
dauerhaft zu verlautbaren. 

... 

Allgemeine Aufsicht über die Österreichische Ärztekammer 

§ 195c. (1) Die Österreichische Ärztekammer untersteht im eigenen 
Wirkungsbereich der Aufsicht des Bundesministers für Gesundheit. 

(2) Die Österreichische Ärztekammer ist verpflichtet, dem Bundesminister für 
Gesundheit die zur Wahrnehmung der Aufsicht erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 

(3) Der Bundesminister für Gesundheit kann im Einzelfall von der 
Österreichischen Ärztekammer gefasste Beschlüsse zur Vorlage anfordern. Die 
Österreichische Ärztekammer ist verpflichtet, diese Beschlüsse dem Bundesminister 
für Gesundheit vorzulegen. 

(4) Der Bundesminister für Gesundheit hat die gemäß Abs. 3 vorgelegten 
Beschlüsse aufzuheben, sofern sie gegen bestehende Vorschriften verstoßen. Für die 
Aufhebung von Beschlüssen über Verordnungen ist § 195d anzuwenden. 

... 

Weisungsrecht gegenüber der Österreichischen Ärztekammer 

§ 195f. (1) Die Österreichische Ärztekammer sowie Dritte, derer sich die 
Österreichische Ärztekammer zur Aufgabenerfüllung bedient, sind im übertragenen 
Wirkungsbereich bei der Vollziehung der Angelegenheiten einschließlich der 
Erlassung von Verordnungen an die Weisungen des Bundesministers für Gesundheit 
gebunden. 

(2) Die Aufhebung weisungswidriger Beschlüsse obliegt dem Bundesminister 
für Gesundheit." 

3. Die bei Erlassung des angefochtenen Bescheids maßgebende Rechtslage, 

wonach der Präsident der Österreichischen Ärztekammer in Verfahren nach § 59 

Abs. 3 ÄrzteG 1998, also bei Streichung aus der Ärzteliste und der damit 

zusammenhängenden Bescheiderlassung, in erster und letzter Instanz entscheidet, 

erlangte ihre Geltung durch die 13. ÄrztegesetzNovelle, BGBl. I Nr. 144/2009. 

Nach der bis dahin geltenden Rechtslage stand gegen Bescheide der 

Österreichischen Ärztekammer nach § 59 Abs. 3 ÄrzteG 1998 die Berufung an den 

Landeshauptmann offen (§ 59 Abs. 3 letzter Satz ÄrzteG 1998 idF vor der Novelle 

BGBl. I Nr. 144/2009). 
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Gleichzeitig wurde § 125 Abs. 4 ÄrzteG 1998 dahin geändert, dass er lautete: 

"(4) Der Präsident leitet die Geschäfte und fertigt die Geschäftsstücke. Er 
entscheidet mit Bescheid als erste und letzte Instanz in den Verfahren gemäß 
§ 15 Abs. 6, § 27 Abs. 10 und 11 sowie § 59 Abs. 3." 

Der zweite Satz dieser Bestimmung wurde durch die – im Beschwerdefall 

bereits anzuwendende  Novelle BGBl. I Nr. 80/2012 zur Gänze neu gefasst; § 125 

Abs. 4 ÄrzteG 1998 lautet seither (die angefochtene Wortfolge ist hervorgehoben): 

"(4) Der Präsident leitet die Geschäfte und fertigt die Geschäftsstücke. Er 
entscheidet mit Bescheid als erste und letzte Instanz in den Verfahren gemäß 
§ 15 Abs. 6, § 27 Abs. 10 und 11 und § 59 Abs. 3 ÄrzteG 1998 sowie gemäß 
§ 4 Abs. 3 Z 3 ÄsthOpG." 

Weiters wurde mit der Novelle BGBl. I Nr. 144/2009  soweit für den 

vorliegenden Beschwerdefall von Interesse  eine Umschreibung des eigenen (§ 117b 

ÄrzteG 1998) und des übertragenen (§ 117c ÄrzteG 1998) Wirkungsbereichs der 

Österreichischen Ärztekammer vorgenommen. 

4. In den Erläuterungen zur Regierungsvorlage (RV 467 BlgNR 24. GP) zu 

dieser Novelle wird ausgeführt, es entspreche die "Ausgestaltung der 

Kammerordnung des Ärztegesetzes 1998 (ÄrzteG 1998), BGBl. I Nr. 169, nicht den 

aktuellen Anforderungen des Art. 120b BundesVerfassungsgesetz (BVG), 

BGBl. Nr. 1/1930, in der Fassung BGBl. I Nr. 2/2008, wonach insbesondere eine 

gesetzliche Zuordnung der Aufgaben des Wirkungskreises eines 

Selbstverwaltungskörpers zum eigenen und zum übertragenen Wirkungsbereich 

sowie die Weisungsbindung für die Besorgung der Aufgaben im übertragenen 

Wirkungsbereich vorzusehen" seien. Es werde deshalb "die ärztegesetzliche 

Kammerordnung an die Erfordernisse des Art. 120 BVG angepasst". 

Im Allgemeinen Teil der Erläuterungen heißt es weiter: 

"Der Interessenlage der ärztlichen Standesvertretung folgend, erfährt der 
übertragene Wirkungsbereich eine Eingrenzung auf jedenfalls unverzichtbare 
Angelegenheiten, sodass die Österreichische Ärztekammer im übertragenen 
Wirkungsbereich insbesondere die Erfüllung von Aufgaben im Bereich der 
Qualitätssicherung, soweit diese im überwiegenden Interesse der Allgemeinheit 
gelegen sind, weiters die Durchführung von Verfahren betreffend die Erteilung von 
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Sonderbewilligungen von ärztlichen Tätigkeiten einschließlich der Eintragung in die 
und Austragung aus der Ärzteliste dieses Personenkreises sowie schließlich 
Angelegenheit des Dienstleistungsverkehrs obliegen. Damit soll dem Erfordernis der 
Gruppenbezogenheit des eigenen Wirkungsbereiches Rechnung getragen werden. 

Da ein Instanzenzug an staatliche Behörden für Verfahrensangelegenheiten 
des eigenen Wirkungsbereichs auf verfassungsrechtliche Bedenken stößt, soll 
hinkünftig unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Österreichischen 
Ärztekammer, insbesondere im Sinne der Verwaltungsvereinfachung, in 
Angelegenheiten der Gleichwertigkeitsprüfung (§ 14), der Ausstellung von 
Diplomen und Bescheinigungen (§ 15) sowie der Eintragung in die Ärzteliste (§ 27) 
auf eine Berufungsinstanz verzichtet werden. Demnach wird die Österreichische 
Ärztekammer diese Verfahren als erste und letzte Instanz zu führen haben. Die 
Beschwerdemöglichkeit an die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts bleibt 
unangetastet. 

..." 

Im Besonderen Teil wird zu Z 17 (§ 59 Abs. 3 ÄrzteG) ausgeführt: 

"Der Präsident der Österreichischen Ärztekammer wird als zuständiges Organ 
für die Streichung aus der Ärzteliste und für die damit im Zusammenhang stehende 
Bescheiderlassung benannt. Die Möglichkeit der Berufung soll entfallen (vgl. die 
Erläuterungen im Allgemeinen Teil)." 

Zu Z 18, 19 und 30 (§§ 66, 66a bis 66c und 117a bis 117e) wird Folgendes 

ausgeführt: 

"Die vorgeschlagenen Änderungen dienen der Anpassung des Kammerrechts 
der Ärztekammern in den Bundesländern und der Österreichischen Ärztekammer an 
die Vorgaben des neuen Art. 120b BVG, eingefügt durch die BVGNovelle 
BGBl. I Nr. 2/2008, der maßgebliche in Lehre und Judikatur entwickelte Grundsätze 
für die österreichische Selbstverwaltung verfassungsgesetzlich absichert. 

Selbstverwaltung bedeutet, dass bestimmte Aufgaben der öffentlichen 
Verwaltung nicht von staatlichen Behörden wahrgenommen werden, sondern von 
Personen (Organen), die von den Mitgliedern des Selbstverwaltungskörpers direkt 
oder indirekt gewählt werden (vgl. in diesem Zusammenhang und im 
Zusammenhang mit der aktuellen BVGNovelle insbesondere Öhlinger, Die 
Verankerung von Selbstverwaltung und Sozialpartnerschaft in der 
Bundesverfassung, JRP 2008, 186). 

Die für das Ärztekammerrecht wesentlichste Neuerung stellt die im Art. 120b 
Abs. 2 BVG verankerte ausdrückliche Bezeichnungspflicht für Angelegenheiten des 
übertragenen Wirkungsbereiches dar, mit der die Notwendigkeit einer expliziten 
Aufteilung der bestehenden Aufgaben des Wirkungskreises der Ärztekammern auf 
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einen eigenen und einen übertragenen Wirkungsbereich, die auch als solche zu 
bezeichnen sind, einhergeht. 

Diese Thematik war bereits Gegenstand von Diskussionen in der Literatur 
(vgl. etwa Tessar, Rechtsstaatliche Vorgaben für die Betrauung von Ärztekammern 
mit hoheitlichen Vollzugsaufgaben, ÖJZ 2005/46). 

Die §§ 66 und 117a Abs. 1 Z 1 geben in programmatischer Weise im 
Wesentlichen den Wirkungskreis der Ärztekammern in den Bundesländern und der 
Österreichischen Ärztekammer unverändert wieder. 

Die Formulierung des § 117a Abs. 1 Z 2 trägt den zahlreichen (schon derzeit 
bestehenden) behördlichen Aufgaben der Österreichischen Ärztekammer im eigenen 
und zukünftigen übertragenen Wirkungsbereich Rechnung, die von einer direkten 
Durchgriffswirkung auf den einzelnen Arzt (die einzelne Ärztin) geprägt sind 
(vgl. etwa die Eintragung in die Ärzteliste). 

Im § 117a Abs. 1 Z 3 erfolgt insbesondere im Hinblick auf die 
disziplinarrechtlichen Aufgaben eine Ergänzung hinsichtlich der Wahrung des 
ärztlichen Berufs und Standesansehens sowie der ärztlichen Berufs und 
Standespflichten. 

Das BundeskanzleramtVerfassungsdienst hat im Rahmen seiner 
Begutachtungsstellungnahme unter Hinweis auf höchstgerichtliche Judikatur darauf 
hingewiesen, dass die Übertragung von Aufgaben des Gesundheitswesens (Art. 10 
Abs. 1 Z 12 BVG) auf die Ärztekammern in den Bundesländern Bedenken im 
Hinblick auf den Grundsatz der Trennung der Vollziehungsbereiche von Bund und 
Ländern begegnet: 

So hat der Verfassungsgerichtshof in VfSlg. 4413/1963 (zum 
Ärztegesetz 1949) ausgesprochen, dass es unzulässig ist, Vollziehungsaufgaben des 
Bundes an Körperschaften öffentlichen Rechts zu übertragen, die im Rahmen der 
Landesvollziehung (hier: auf Grund des Art. 11 Abs. 1 Z 2 BVG) eingerichtet sind. 

Somit wird für die Ärztekammern in den Bundesländern ausschließlich ein 
eigener Wirkungsbereich vorgesehen. Hingegen wird der Wirkungskreis der 
Österreichischen Ärztekammer gemäß § 117a Abs. 2 in einen eigenen und einen 
übertragenen Wirkungsbereich gegliedert. 

Dem eigenen Wirkungsbereich der Ärztekammern (vgl. die §§ 66a und 117b) 
werden im Sinne der Zweckerfüllung der Selbstverwaltung jene Aufgaben 
zugeordnet, die im ausschließlichen oder überwiegenden gemeinsamen Interesse der 
Kammerangehörigen gelegen und geeignet sind, durch sie gemeinsam besorgt zu 
werden. 

Gemäß Art. 120b Abs. 1 erster Satz BVG sind die Aufgaben des eigenen 
Wirkungsbereiches von den Ärztekammern in eigener Verantwortung frei von 
Weisungen zu besorgen. 
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Hiezu zählen neben 'klassischen' Agenden, wie etwa der Abschluss und die 
Auflösung von Verträgen zur Regelung der Beziehungen der Ärzte zu den Trägern 
der Sozialversicherung und von Kollektivverträgen sowie die Bereitstellung 
kammereigener Wohlfahrtsfonds auch zahlreiche Mitwirkungs und 
Vertretungsaufgaben sowie die disziplinäre Verfolgung von Verletzungen der 
ärztlichen Berufspflichten und von Beeinträchtigungen des Ansehens der Ärzteschaft 
im Bereich der Österreichischen Ärztekammer (vgl. § 66a Abs. 1 und § 117b 
Abs. 1). 

Darüber hinaus wird die Errichtung von Patientenschiedsstellen (§ 66a 
Abs. 1 Z 6) auf Ebene der Ärztekammern in den Bundesländern und deren 
Koordinierung durch die Österreichische Ärztekammer (§ 117b Abs. 1 Z 5) 
ausdrücklich verankert. 

Die Erstattung eines schriftlichen Jahresberichtes an die zuständige 
Aufsichtsbehörde als Ausdruck des Respekts vor dem umfassenden Wirken der 
ärztlichen Standesvertretung gehört ebenfalls zu den Agenden im eigenen 
Wirkungsbereich (vgl. § 66a Abs. 1 Z 15 und § 117b Abs. 1 Z 14). Bei der 
Ausgestaltung des Jahresberichtes kann etwa auf den traditionellen 'Bericht des 
Präsidenten' im Rahmen der Vollversammlung zurück gegriffen werden. 

Zum eigenen Wirkungsbereich der Ärztekammern zählt gemäß § 66a Abs. 2 
und § 117b Abs. 2 auch eine umfangreiche Verordnungskompetenz im Sinne des 
Art. 120b Abs. 1 erster Satz BVG, wonach Selbstverwaltungskörper das Recht 
haben, im Rahmen der Gesetze weisungsfrei Satzungen zu erlassen. 

Dies kann als gesetzesergänzendes Verordnungsrecht der Ärztekammern 
verstanden werden (vgl. hiezu näher Öhlinger, Die Verankerung von 
Selbstverwaltung und Sozialpartnerschaft in der Bundesverfassung, JRP 2008, 186). 
Demnach besteht das Recht zur Erlassung von Verordnungen, die einen 
eigenständigen, nicht schon in seinen wesentlichen Elementen bereits im Gesetz 
selbst geregelten Inhalt haben und die nur nicht gegen bestehende Rechtsvorschriften 
verstoßen dürfen. 

Die Verordnungsermächtigungen gemäß § 66a Abs. 2 und § 117b Abs. 2 
korrespondieren im Wesentlichen mit den Aufgaben gemäß § 66a Abs. 1 und § 117b 
Abs. 1. Es handelt sich dabei um demonstrative Aufzählungen. 

Zum Zweck einer möglichst einheitlichen Terminologie wird als Überbegriff 
für diese Satzungen der synonyme Begriff Verordnung verwendet. 

Auf Ebene der Österreichischen Ärztekammer kann insbesondere die 
Verordnung über die Ausgestaltung der ärztlichen Berufsausübung insbesondere 
hinsichtlich der ärztlichen Fortbildung (§ 49) und Weiterbildung (von Bedeutung für 
ÖÄKDiplome) und der hygienischen Anforderungen von Ordinationsstätten und 
Gruppenpraxen, sofern nicht bundesrechtliche Vorschriften bestehen, hervorgehoben 
werden. 



             

 

         
                       
                   

             
     

                   
                   

             
               

         

                 
                   

                 

               
                 
             

           
                 
                 
                       

                   
           

 

                   

                   

           

                       

           

       

     

               
               
                     

             

 

Zl. A 2014/0003  21 


Jahresvoranschläge, Rechnungsabschlüsse sowie Diäten, Reisegebühren
und Aufwandsentschädigungsordnungen (vgl. § 66a Abs. 2 sowie § 117b Abs. 2) 
sollen als generelle Rechtsakte ohne Qualifizierung als Verordnungen nicht den 
aufsichtsbehördlichen Regelungen betreffend Verordnungen gemäß §§ 195a 
und 195d unterliegen. 

Art. 120b Abs 2 BVG sieht die Möglichkeit vor, Selbstverwaltungskörpern 
auch Aufgaben der staatlichen Verwaltung zu übertragen, wobei die Gesetze 
derartige Angelegenheiten ausdrücklich als solche des übertragenen 
Wirkungsbereiches zu bezeichnen und eine Weisungsbindung gegenüber dem 
zuständigen obersten Verwaltungsorgan vorzusehen haben. 

Die Entscheidung, ob und welche Aufgaben in den übertragenen 
Wirkungsbereich übertragen werden, obliegt dem Gesetzgeber, der dabei auf das 
Merkmal der überwiegenden Interessen der Allgemeinheit zu achten hat. 

Der Interessenlage der ärztlichen Standesvertretung folgend, erfährt der 
übertragene Wirkungsbereich im § 117c gegenüber dem Begutachtungsentwurf eine 
Eingrenzung auf jedenfalls unverzichtbare Angelegenheiten, sodass die 
Österreichische Ärztekammer im übertragenen Wirkungsbereich insbesondere 
Aufgaben im Bereich der Qualitätssicherung, soweit diese im überwiegenden 
Interesse der Allgemeinheit gelegen sind, die Durchführung von Verfahren 
betreffend Bewilligungen von ärztlichen Tätigkeiten gemäß den §§ 32, 33 und 35 
sowie betreffend den Dienstleistungsverkehr gemäß § 37 einschließlich der Führung 
der Ärzteliste hinsichtlich dieses Personenkreises obliegen. 

..." 

5. Nach den wiedergegebenen Materialien sollte die Novelle also der 

Umsetzung der durch die BVGNovelle BGBl. I Nr. 2/2008 festgeschriebenen 

verfassungsgesetzlichen Vorgaben betreffend die Selbstverwaltung dienen. 

Durch diese Novelle waren in den Art. 120a bis 120c BVG Regelungen 

betreffend die "Sonstige Selbstverwaltung" geschaffen worden. 

Diese Bestimmungen lauten (auszugsweise): 

"B. Sonstige Selbstverwaltung 

Artikel 120a. (1) Personen können zur selbständigen Wahrnehmung 
öffentlicher Aufgaben, die in ihrem ausschließlichen oder überwiegenden 
gemeinsamen Interesse gelegen und geeignet sind, durch sie gemeinsam besorgt zu 
werden, durch Gesetz zu Selbstverwaltungskörpern zusammengefasst werden. 

... 
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Artikel 120b. (1) Die Selbstverwaltungskörper haben das Recht, ihre 
Aufgaben in eigener Verantwortung frei von Weisungen zu besorgen und im 
Rahmen der Gesetze Satzungen zu erlassen. Dem Bund oder dem Land kommt ihnen 
gegenüber nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich der 
Rechtmäßigkeit der Verwaltungsführung ein Aufsichtsrecht zu. Darüber hinaus kann 
sich das Aufsichtsrecht auch auf die Zweckmäßigkeit der Verwaltungsführung 
erstrecken, wenn dies auf Grund der Aufgaben des Selbstverwaltungskörpers 
erforderlich ist. 

(2) Den Selbstverwaltungskörpern können Aufgaben staatlicher Verwaltung 
übertragen werden. Die Gesetze haben derartige Angelegenheiten ausdrücklich als 
solche des übertragenen Wirkungsbereiches zu bezeichnen und eine 
Weisungsbindung gegenüber dem zuständigen obersten Verwaltungsorgan 
vorzusehen. 

(3) Durch Gesetz können Formen der Mitwirkung der 
Selbstverwaltungskörper an der staatlichen Vollziehung vorgesehen werden. 

Artikel 120c. (1) Die Organe der Selbstverwaltungskörper sind aus dem Kreis 
ihrer Mitglieder nach demokratischen Grundsätzen zu bilden. 

..." 

6. In den Materialien (AB 370 BlgNR 23. GP) wird dazu  u.a.  Folgendes 

ausgeführt: 

"Basierend auf den Arbeiten des ÖsterreichKonvents ... werden die 
nichtterritoriale Selbstverwaltung sowie ihre wesentlichen Merkmale in der 
Bundesverfassung verankert. Als 'Ort' der Verankerung wird ein neues fünftes 
Hauptstück vorgesehen, in dem die Bestimmungen über die Gemeinden und die 
neuen Bestimmungen über die sonstige Selbstverwaltung zusammengefasst werden. 
... Art. 120a Abs. 1 stellt die Zulässigkeit der Einrichtung von 
Selbstverwaltungskörpern klar. ... 

In Art. 120c Abs. 1 wird im Hinblick auf die dem Selbstverwaltungsbegriff 
nach ständiger Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes innewohnende 
Befugnis zur Bestellung der eigenen Organe aus der Mitte der Verbandsangehörigen 
das Erfordernis der demokratischen Organkreation verankert. ..." 

7. Aus der dargestellten Rechtslage ist Folgendes hervorzuheben: 

Das ÄrzteG 1998 idF der Novelle BGBl. I Nr. 144/2009 ordnet die 

Durchführung von Verfahren zur Eintragung in die Ärzteliste und zur Austragung 

aus dieser und damit auch die  durch den Präsidenten der Österreichischen 

Ärztekammer mit Bescheid durchzuführende – Streichung aus der Ärzteliste samt 
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der beischeidmäßigen Feststellung, dass eine Berechtigung zur ärztlichen 

Berufsausübung nicht mehr besteht, dem eigenen Wirkungsbereich der 

Österreichischen Ärztekammer zu: 

§ 117b Abs. 1 Z 16 leg. cit. nennt die "Führung der Ärzteliste hinsichtlich der 

Kammerangehörigen der Ärztekammern in den Bundesländern", Z 18 die 

"Durchführung von Verfahren zur Eintragung in die Ärzteliste und Austragung aus 

der Ärzteliste, mit Ausnahme von Verfahren gemäß §§ 32, 33 und 35, einschließlich 

der a) Ausstellung von damit in Zusammenhang stehenden Bestätigungen, 

insbesondere der Ärzteausweise und b) Besorgung von Verwaltungsangelegenheiten 

gemäß der Richtlinie 2005/036/EG, einschließlich der Einholung der hiezu 

erforderlichen Auskünfte im Rahmen der Verwaltungszusammenarbeit und 

Ausstellung der erforderlichen Bestätigungen" als von der Österreichischen 

Ärztekammer im eigenen Wirkungsbereich wahrzunehmende Aufgaben. 

Seit der Novelle BGBl. I Nr. 144/2009 entscheidet der Präsident der 

Österreichischen Ärztekammer hinsichtlich des Erlöschens der Berufsberechtigung 

und der Streichung aus der Ärzteliste in erster und letzter Instanz (§ 59 Abs. 3, § 125 

Abs. 4 2. Satz ÄrzteG 1998). 

8. Der Verwaltungsgerichtshof hegt gegen diese Regelung vor dem 

Hintergrund der Judikatur des Verfassungsgerichtshofs folgende  bereits im 

hg. Beschluss vom 26. September 2013, Zl. 2011/11/0011, dargelegten  Bedenken: 

8.1. Im Erkenntnis vom 19. Juni 2006, VfSlg. 17869, hat der 

Verfassungsgerichtshof zu den Grundsätzen der Besorgung staatlicher Aufgaben in 

Selbstverwaltung und der Einrichtung von Selbstverwaltungsorganen, die an 

Weisungen staatlicher Organe nicht gebunden sind, Stellung bezogen und zu den 

dabei bestehenden verfassungsrechtlichen Schranken Folgendes ausgeführt: 

"Dem Bund wie auch den Ländern steht es somit  auch ohne besondere 
verfassungsgesetzliche Grundlage  im Prinzip frei, staatliche Aufgaben in 
Selbstverwaltung besorgen zu lassen und in den damit betrauten Rechtsträgern 
Organe einzurichten, die an Weisungen staatlicher Organe nicht gebunden sind, doch 
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unterliegt die Gesetzgebung hiebei mehreren verfassungsrechtlichen Schranken 
(vgl. VfSlg. 17.023/2003, S 667 ff mwN). 

a) Eine dieser Grenzen zulässiger Selbstverwaltung besteht darin, dass sich 
der eigene (dh. ohne Bindung an Weisungen staatlicher Organe zu besorgende) 
Wirkungsbereich eines Selbstverwaltungskörpers auf Angelegenheiten zu 
beschränken hat, die im ausschließlichen oder überwiegenden Interesse der zum 
Selbstverwaltungskörper zusammengeschlossenen Personen gelegen und geeignet 
sind, von dieser Gemeinschaft besorgt zu werden (so schon VfSlg. 8215/1977, 
S 488). 

b) Ferner ist zu berücksichtigen, dass anders als die  territoriale 
Gemeindeselbstverwaltung die nicht territoriale Selbstverwaltung jeweils auf den 
bestimmten Personenkreis beschränkt ist, dessen Angelegenheit durch den 
Selbstverwaltungskörper verwaltet wird. Die im Falle der Einrichtung von 
Selbstverwaltung zulässige Ausnahme vom sonst gebotenen 
Weisungszusammenhang mit den obersten Organen der Vollziehung (Art 19 iVm 20 
Abs. 1 BVG) und die sich daraus ergebende Entkoppelung der Selbstverwaltung 
von deren demokratischer Legitimation erfordern es, dass dem 
Selbstverwaltungskörper statt dessen seinerseits eine entsprechende demokratische 
Legitimation durch die von ihm Verwalteten zukommt. Es wäre jedenfalls 
unzulässig, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts zwar als 
Selbstverwaltungskörper einzurichten, diesem aber die Zuständigkeit zu übertragen, 
auch solche Angelegenheiten  unter Einsatz von imperium  weisungsungebunden 
zu besorgen, die sich auf einen Personenkreis beziehen, der von jenem verschieden 
ist, welcher dem Selbstverwaltungskörper die erforderliche demokratische 
Legitimation vermittelt, dh. der bei der Kreation (jedenfalls) des obersten Organs 
dieses Selbstverwaltungskörpers mitwirken konnte. Damit würde nämlich das 
Organisationskonzept der Bundesverfassung, das im Prinzip eine Unterstellung der 
hoheitlich zu besorgenden Verwaltungstätigkeiten unter die obersten Organe im 
Sinne des Art 19 Abs 1 BVG verlangt, die ihrerseits der parlamentarischen 
Kontrolle unterliegen, umgangen werden (vgl. neuerlich das Erkenntnis 
VfSlg. 17.023/2003, S 674)." 

Diese Vorgaben wurden vom Verfassungsgerichtshof in seinen Erkenntnissen 

vom 25. September 2008, G 10/08, VfSlg. 18.548, vom 24. Juni 2009, G 74/08 ua, 

V 385/08 ua, VfSlg. 18.806, und vom 12. Juni 2012, G 10/12 ua, ausdrücklich 

bestätigt. 

8.2. Den beschriebenen verfassungsrechtlichen Vorgaben wird die 

dargestellte Regelung des ÄrzteG 1998 nach Auffassung des 

Verwaltungsgerichtshofs nicht gerecht: 
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Selbst wenn man bei Angelegenheiten im Sinne des § 59 Abs. 3 ÄrzteG 1998 

von einer ausreichenden  mittelbaren  demokratischen Legitimation des 

entscheidenden Organs des Selbstverwaltungskörpers, des Präsidenten der 

Österreichischen Ärztekammer, ausgehen wollte (vgl. das Erkenntnis des 

Verfassungsgerichtshofs vom 24. Juni 2009, VfSlg. 18.806), werden damit nicht bloß 

überwiegende Interessen der im Selbstverwaltungskörper Ärztekammer 

bzw. Österreichische Ärztekammer zusammengefassten Mitglieder berührt. 

Wie die Begründung des angefochtenen Bescheids selbst aufzeigt (Schutz der 

Patienten), sind von dieser Entscheidung vielmehr entscheidend allgemeine 

öffentliche Interessen betroffen, hat doch die gesamte Bevölkerung ein Interesse 

daran, dass nur solche Personen, welche die zur Erfüllung der Berufspflichten 

erforderlichen Voraussetzungen aufweisen, (weiter) als Ärzte tätig sind. 

Vor diesem Hintergrund dürfte die geltende Regelung die dargelegten 

Grenzen zulässiger Selbstverwaltung überschreiten. 

9. Der Verwaltungsgerichtshof hält es daher für geboten, die im Spruch 

genannten Bestimmungen des ÄrzteG 1998 anzufechten. 

Er legt dem Umfang der Anfechtung die Judikatur des 

Verfassungsgerichtshofs zu Grunde, dass der Umfang der zu prüfenden und im Fall 

ihrer Rechtswidrigkeit aufzuhebenden Bestimmungen derart abzugrenzen ist, dass 

einerseits nicht mehr aus dem Rechtsbestand ausgeschieden wird, als Voraussetzung 

für den Anlassfall ist, andererseits aber der verbleibende Teil keine Veränderung 

seiner Bedeutung erfahren soll, wobei in jedem Fall abzuwägen ist, welchem dieser 

Ziele der Vorrang gebührt (vgl. das zitierte Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs 

vom 24. Juni 2009, VfSlg. 18.806, mwN). Die Grenzen einer möglichen Aufhebung 

müssen so gezogen werden, dass der verbleibende Gesetzesteil keinen völlig 

veränderten Inhalt bekommt, aber auch die mit der aufzuhebenden 

Gesetzesbestimmung in einem untrennbaren Zusammenhang stehenden 

Bestimmungen erfasst werden. 
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Für den Fall, dass der Verfassungsgerichtshof von einer Untrennbarkeit der 

Regelung des § 59 Abs. 3 erster Satz ÄrzteG 1998 ausgehen sollte, wird der aus dem 

Spruch ersichtliche Eventualantrag gestellt. 

W i e n , am 6. März 2014 


